
 

Die Grünlandförderung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 27.10.2016 beschlossen und wird 

ohne Rechtsanspruch gewährt. 

Marktgemeinde 

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU 

4391 Waldhausen, Markt 14 

Telefon: 07260/4505 

Internet: www.waldhausen.at 

E-Mail: gemeinde@waldhausen.ooe.gv.at 

 

 

ANTRAG AUF ÄNDERUNG DER GRÜNLANDFÖRDERUNG 

 

AntragstellerIn: 

Vor- und Zuname des Bewirtschafters:  

Anschrift, PLZ, Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  

 
Angaben zur Grünlandfläche: 
 

 

Selbstständig bewirtschaftete Grünlandfläche:  

  

☐ lt. Mehrfachantrag AMA/ Summenblatt oder 

☐ lt. Auszahlungsbescheid AMA oder 

☐ lt. aktuellem Grundstücksverzeichnis 

 
Nachweis ist dem Antrag in Kopie beizulegen! 
 

Überweisung des Zuschusses an: 

Bankinstitut:  

Kontoinhaber/in:   

IBAN:   

BIC:  

 

Datum:  

Unterschrift AntragstellerIn:   

 

 

Änderungen der bewirtschafteten Flächen müssen der Gemeinde unverzüglich mitgeteilt werden, damit 

der Förderbetrag entsprechend angepasst werden kann. 

Zu Unrecht empfangene Beträge sind an die Marktgemeinde Waldhausen im Strudengau zurückzuzahlen! 

 


